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Betreff

Straßenausbau Buschweg in Hangelar
Fragestellung/Begründung:

Der Buschweg wurde Ende 2005/Anfang 2006 ausgebaut. Restarbeiten (Stichweg zu den Häusern 31 und 33) erfolgten in 2007.
Bis heute konnten nicht alle Mängel, die im Zuge der Arbeiten auftraten, behoben werden. Zudem wurden durch „Schnellschüsse“ der Verwaltung ein zusätzlicher Parkplatz markiert und kurze Zeit später durch Überstreichen wieder entfernt. Die Spuren dieser Markierungsarbeit sind bis heute nicht beseitigt.
Hinzu kommen Schäden durch verschiedene Firmen, die im Zuge von privat beauftragten Arbeiten entstanden sind. 

Sämtliche Mängel wurden dem Leiter des Bauhofs seit 2007 in mehreren Schreiben und Telefonaten mit der Bitte um Abhilfe mitgeteilt, jedoch bis heute ohne Erfolg.
Der bislang vorgebrachte Hinweis auf die angespannte Personalsituation ist spätestens zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mehr hinnehmbar. 

Zudem wurden die Anlieger des Buschwegs, die an den Kosten des Ausbaus zu beteiligen sind, bis heute nicht über Umfang und Fälligkeit der Anliegerkosten in Kenntnis gesetzt. 

Wir bitten um Beantwortung folgender Fragen:
1. Wann beabsichtigt die Verwaltung der Stadt Sankt Augustin den Ausbau der Straße Buschweg in Hangelar abzuschließen, die restlichen Mängel bzw. Schäden beseitigen zu lassen und die Anliegerkosten alsbald abzurechnen?

2. Sind, ggf. durch Ablauf von Fristen oder verzögerten Abrechnungsverfahren, Schäden zu Lasten der Stadt Sankt Augustin entstanden und sind erforderlichenfalls Regressforderungen vorzunehmen? 
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